
Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses

für die Wahl zur Gemeindevertretung Lüdershagen
am 26. Mai 2019

1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.05.2019 das endgültige
Gesamtergebnis in der Gemeinde Lüdershagen ermittelt und folgende Feststellungen
getroffen:
1. Zahl der Wahlberechtigten
3. Zahl der gültigen Stimmen

466 2. Zahl der Wähler 313
891 4. Zahl der ungültigen Stimmen 48

2. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl
der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:

Lfd.Nr. Name der Partei, wählergwppe oder Einzelbewerberfin Kurzbe- Stimmen Sitze
(Familienname, Vorname der Bewerber/in/des Bewerbers zeichnung

1 Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 469 5
2 Wählergruppe Initiative f. Lüdershagen WG lfL 422 3

______ _____________________ ________

Wählergruppe lt L
Lfd.Nr. Familienname, Vorname Stimmen

______ ____________________ _______

1. Kavelmacher, Birger 140

______ ____________________ _______

2. Balzer, Gerhild 101

______ _____________________ _______

3. Engel, Bettina 49

4. Namen der Ersatzpersonen und festgestellte Reihenfolge

CDU
Dr. Kaschub, Jens
Voß, Heike
Engel, Roland

1. Barz, Karola
2. Kollwitz, Ines
3. Kavelmacher, Christian
4. Zähringer, Tobias

44 Stimmen
28 Stimmen
25 Stimmen

38 Stimmen
35 Stimmen
32 Stimmen
27 Stimmen

M k Schewelies
Wahlleiter

CDU
3. Es wurden folgende Bewerberinnen!Bewerber qewählt:

Lfd.Nr. Familienname, Vorname Stimmen

1. Tangemann, Conrad 132
2. Wellnitz Joachim 72
3. Neels, Christa 62
4. Schmidt, Norman 61
5. Krüger, Ramona 45

1.
2.
3.

WG lfL

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Gültigkeit der Wahl können alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes innerhalb von zwei
Wochen nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Gegen die
Gültigkeit einer Kommunalwahl steht das gleiche Recht auch der Rechtsaufsichtsbehörde und
gegen die Gültigkeit der Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen
Bürgermeisters auch nicht wahlberechtigten Bewerberinnen oder Bewerbern zu.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe bei dem Wahileiter
des Amtes Barth, Teergang 2, 18356 Barth zu erheben.

Dienstanschrift:
Amt Barth, Wahlleiter, Teergang 2, 18356 Barth, Zimmer 324,
Tel. 038231/37-161; FAX. 038231/37-1 54
E-Mail: wahl@amt-barth.de

Barth, 03. Juni2019


